
zäune) errichtet und instand ge-

halten hat.“

Als übliche Schutzvorrich-

tungen gelten Drahtgeflecht-

zäune unterschiedlicher Hö-

he: Zum Schutz gegen Rot-, 

Dam- und Sikawild: 1,80 m; 

gegen Muffelwild: 2,50 m; ge-

gen Reh- und Gamswild: 1,50 

m; gegen Schwarzwild: 1,50 

m, am Boden gegen ein 

Hochheben befestigt; gegen 

Wildkaninchen 1,30 m über 

und 0,30 m unter der Erde, 

Maschenweite 40 mm (Lan-

desrecht beachten). 

4.7 Weitere Wildarten

Nach dem Gesetz sind nur die 

Schäden von Schalenwild, 

Wildkaninchen und Fasanen 

zu ersetzen (§ 29 Abs. 1 BJG). 

Im Pachtvertrag kann aber 

vereinbart werden, dass auch 

Schäden weiterer Wildarten zu 

erstatten sind, z. B. von Dach-

sen, Wildtauben und Wild-

gänsen. Eine solche Erweite-

rung ist abzulehnen, man soll-

te nicht mehr übernehmen, 

als das Gesetz vorsieht.

5. Ausschluss der 
Pachtminderung

Sinkt nachträglich der Jagd-

wert, z. B. infolge von Stö-

rungen, (Hoch-)Wildabwan-

derungen oder  Straßenbau, 

so kann der Pächter nach 

dem Gesetz den Pachtpreis 

mindern. Das ist wegen der 

langen Dauer der Pachtver-

träge und der ungewissen 

 Zukunft ein sehr wichtiges 

Recht des Pächters, um das 

Gleichgewicht zwischen sei-

ner Leistung und der Gegen-

leistung wiederherzustellen.

Manch ein Verpächter ver-

sucht, dieses Minderungsrecht 

des Pächters im Pachtvertrag 

auszuschließen oder einzu-

schränken, z. B. durch die 

Klausel: „Eine Minderung des 

Pachtpreises ist ausgeschlossen“ 

oder „Eine Minderung des Pacht-

preises ist erst zulässig, wenn der 

Jagdwert um mindesten 25 Pro-

zent gesunken ist“. Solche Rege-

lungen sind unbedingt abzu-

lehnen, ganz abgesehen da-

von, dass im letzteren Fall 

 unklar ist, ob z. B. bei einer 

Wertminderung von 30 Pro-

zent der Pachtpreis nur um 5 

Prozent oder um volle 30 Pro-

zent gemindert werden kann.   

6. Bankbürgschaft, 
Abschussplan

Verpächter haben zu Recht 

ein vitales Interesse an der 

Vermeidung überhöhter 

Wildschäden. Das gilt für Ei-

genjagdinhaber ebenso wie 

für Jagdgenossenschaften, da 

stets die Grundeigentümer 

betroffen sind. 

Es ist deshalb verständlich, 

dass in vielen Pachtverträgen 

dem Verpächter ein Kündi-

gungsrecht eingeräumt wird, 

wenn der Pächter den Ab-

schussplan in zwei aufeinan-

der folgenden Jahren mindes-

tens zu 25 Prozent nicht er-

füllt hat. Allerdings sollte 

darauf bestanden werden, 

dass nur bei schuldhafter 

Nichterfüllung dieses Kündi-

gungsrecht besteht, da die 

Abschusszahlen nicht immer 

realistisch sind und die Un-

terschreitung des Abschusses 

auf äußeren Einflüssen beru-

Nicht alles unterschreiben

Pächter aufgepasst! (2)
Für alle, die einen Pachtvertrag abschließen oder verlängern 

 wollen, hat W einige Tipps zusammengestellt. Im ersten 

Teil schilderte Jagdrechtsexperte Mark v. Pückler, wie man sich 

vertraglich vor Änderungen in der Revierstruktur schützt, 

Pachtpreise festlegt sowie die Wildschadensersatzpflicht 

 begrenzt. Mit letzterem setzt sich auch der folgende zweite Teil 

auseinander. Darüber hinaus wird geklärt, worauf man bei Pacht-

minderung oder der Pflicht zur Unfallwildentsorgung achten sollte.

4.6 Feldmäßiger 
Gemüseanbau

Nach einem neuen Urteil des 

Bundesgerichtshofes können 

auch Gartengewächse als Feld-

pflanzen eingestuft werden, 

wenn diese in einem größeren 

Gebiet weiträumig feldmäßig 

angebaut werden, so dass der 

gartenmäßige Anbau hier kei-

ne Rolle mehr spielt (siehe 

WuH 1/2005, S. 104). Das be-

deutet, dass Schäden auch 

dann zu ersetzen sind, wenn 

die Anbauflächen nicht einge-

zäunt wurden (z. B. Spargel, 

Erbsen, Kohlrabi, Kohl, Erd-

beeren).

Wer sein Revier in einem 

solchen Gemüse- oder Obst-

anbaugebiet hat, muss also 

künftig mit hohen Forde-

rungen rechnen. Hiervor 

schützt eine Eingrenzung im 

Pachtvertrag / Verlängerungs-

vertrag.

• Beispiel: feldmäßiger 
Gemüseanbau
„Schäden an feldmäßig ange-

bauten Obst-, Gemüse-, Heil- 

und Zierpflanzen (eventuell ein-

zeln aufzählen, z. B. Spargel, 

Erdbeeren usw.) sind vom Päch-

ter nur zu ersetzen, wenn der 

 Geschädigte die üblichen Schutz-

vorrichtungen (Drahtgeflecht-
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hen kann (z. B. vermehrte 

Störungen).

• Beispiel: Kündigung we-
gen  Nichterfüllung des Ab-
schussplanes
„Der Verpächter kann den Pacht-

vertrag zum Ablauf des Jagd-

jahres kündigen, wenn der Päch-

ter den Abschussplan in zwei auf 

einander folgenden Jagdjahren 

schuldhaft um mindestens 25 

Prozent nicht erfüllt hat.“

Auch das Verlangen des 

Verpächters nach einer Bank-

bürgschaft des Pächters ist 

angesichts der langen Pacht-

dauer verständlich. Da es 

hierbei aber allein um seine 

Absicherung geht, ist es ge-

rechtfertigt, ihm die dafür 

anfallenden Kosten aufzuer-

legen bzw. sie auf den Pacht-

preis anzurechnen. 

Im übrigen ist zu bedenken, 

dass der Verpächter dem Päch-

ter auch keine Sicherheit für 

den unveränderten Fortbe-

stand der Jagd gewährt, in der 

Regel schließt er eine „Gewähr 

für die Größe und Ergiebigkeit 

der Jagd“ im Pachtvertrag so-

gar ausdrücklich aus.

7. Beseitigung 
von Unfallwild

Es ist anerkannt, dass Jagdaus-

übungsberechtigte zwar ein 

Aneignungsrecht haben, aber 

keine Aneignungspflicht be-

steht (§ 1 Abs. 5 BJG). Folglich 

sind sie grundsätzlich nicht 

verpflichtet, Unfallwild  zu 

beseitigen, wenn sie auf ihr 

Aneignungsrecht verzichten, 

ausgenommen bei der Be-

kämpfung von Wildseuchen.  

Um die Pächter gleichwohl 

zur Beseitigung zu zwingen, 

sehen einige Pachtverträge 

neuerdings vor, dass sich der 

Pächter verpflichtet, Unfall-

wild auf seine Kosten zu be-

seitigen. Ob jedoch eine sol-

che Klausel im Pachtvertrag 

gültig ist, ist höchst zweifel-

haft. Denn damit werden 

dem Pächter staatliche Auf-

gaben übertragen, über die 

weder eine Jagdgenossen-

schaft noch ein Eigenjagdin-

haber verfügen kann.

Außerdem ist zu beden-

ken, dass sich Wildunfälle 

vor allem bei Dunkelheit, auf 

verkehrsreichen Straßen und 

an unübersichtlichen Stellen 

ereignen. Dementsprechend 

hoch ist das Risiko, beim Be-

seitigen des Unfallwildes ei-

nen Schaden zu erleiden oder 

einen anderen zu schädigen, 

zumal Jäger weder über war-

nende Verkehrsschilder noch 

über gelbe Warnblinker auf 

ihren Fahrzeugen verfügen. 

Ob die Landwirtschaft-

liche Berufsgenossenschaft 

solche Schäden ersetzt, dürfte 

zweifelhaft sein, weil die Be-

seitigung von herrenlosem 

Unfallwild grundsätzlich den 

zuständigen staatlichen Stel-

len obliegt und daher nicht 

mehr zur Jagd gehören dürf-

te. Vom  Betretungsverbot der 

Autobahnen (§ 18 Abs. 9 Stra-

ßenverkehrsordnung) kön-

nen weder Jagdgenossen-

schaften noch Eigenjagdin-

haber befreien.

Für Bedienstete der öffent-

lichen Verwaltung haftet der 

Staat, für die Jäger nicht. Be-

steht der Verpächter trotz 

dieser rechtlichen Zweifel auf 

der Beseitigungspflicht, sollte 

auf jeden Fall im Vertrag die 

Kosten- und Haftungsfrage 

gelöst werden. Auch ist zu be-

denken, dass zwar Sachschä-

den ersetzt, Körperschäden 

aber nicht mit Geld ausgegli-

chen werden können.

• Beispiel: Unfallwildbesei-
tigung
„Der Pächter verpflichtet sich, 

Unfallwild ordnungsgemäß zu 

beseitigen. Der Verpächter er-

stattet ihm die hierfür notwen-

digen Aufwendungen, insbeson-

dere Fahrtkosten, Gebühren und 

Arbeitsaufwand. Ferner hat er 

den Pächter und eine Hilfsper-

son ausreichend gegen Körper- 

und Sachschäden zu versichern, 

falls diese im Zusammenhang 

mit der Beseitigung von herren-

losem Unfallwild einen Schaden 

erleiden oder einen Dritten schä-

digen.“ 

8. Schlussbemerkung

Potenzielle Pächter haben 

heute eine wesentlich stärke-

re Position als vor einigen 

Jahren, wenn sie sich nicht 

mit Unsummen gegenseitig 

überbieten wollen. Die unge-

wisse wirtschaftliche Entwick-

lung, der Rückgang der Nie-

derwildbesätze oder un kal-

kulierbare Wildschäden sowie 

zunehmende Jagdstörungen 

haben dazu geführt, dass 

Pachtpreise vielerorts rück-

läufig sind. Manche Reviere 

finden nur noch mit großer 

Mühe und erheblichen Ab-

schlägen einen Pächter.

Die Verpächter wissen das. 

Sie stehen unter Erfolgsdruck; 

denn scheitert die Verpach-

tung, fehlen die Einnahmen. 

Außerdem müssen sie dann 

die Wildschäden ersetzen, 

den Abschuss erledigen las-

sen, die Fütterung in Notzei-

ten durchführen, die Wild-

seuchenbekämpfung über-

nehmen  und so weiter – ins-

gesamt eine teure Ange-

legenheit. R
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Einige Verpächter wollen seit 

neuestem den Jagdpächter 

zur Unfallwildentsorgung 

 verpflichten.  Diese Pflicht 

birgt Risiken in sich
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